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Position

Bewusstsein wecken, Haltung stärken, 
 Verantwortung übernehmen
Menschenrechtsbildung in der frühen Kindheit

Kinder sind eigenständige (Rechts-)Sub-
jekte. Sie brauchen für die Verwirklichung 
ihrer Rechte – insbesondere in der frühen 
Kindheit – Erwachsene, die sie aktiv unter-
stützen. Genauso wichtig ist es aber, ihnen 
Freiräume für die Entwicklung der eigenen 
Kompetenzen zu ermöglichen, damit sie 
diese Rechte auch leben und als Teil ihres 
Alltags erfahren können. In dieser frühen Aus-
einandersetzung mit Menschenrechtsbildung1 
ist es wichtig, die Einrichtungskultur an den 
Menschenrechten von Kindern und Erwachse-
nen zu orientieren. Pädagog_innen sollen die 
Möglichkeit haben, sich das entsprechende 
Wissen anzueignen und ihre persönliche und 
professionelle Haltung sowie ihr Handeln 
zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Die 
Qualität einer  Bildungseinrichtung sollte auch 
danach bemessen werden, inwieweit sie zur 
Verwirklichung der Menschenrechte bei-
trägt – dies muss in der Qualitätsdiskussion 
im früh kindlichen Bildungsbereich und in der 
 Entwicklung professionellen Handelns ver-
stärkt berücksichtigt werden.

Die UN-Kinderrechtskonvention betont die Sub-
jektstellung des Kindes, seine Eigenständigkeit, 
seine Autonomie und seine Rechte. Doch gerade 
die frühe Kindheit ist geprägt von ungleichen 
Verhältnissen zwischen Kindern und Erwachsenen. 
So sind Kinder bis zwölf Jahre besonders schutz-
bedürftig und in ihrer Entwicklung abhängig von 
Erwachsenen. Um ihre Rechte erleben und ein-
fordern zu können, brauchen sie  Erwachsene, die 

ihre Verantwortung wahrnehmen, Kinder zu schüt-
zen und in der Entwicklung zu fördern.2 Gleichzei-
tig schreiten in dieser Zeit die Eigen entwicklung, 
die Entwicklung des Sozialverhaltens und die 
Fähigkeit zur Mitgestaltung des Alltags enorm 
schnell voran. Kinder brauchen die Unterstützung 
der Erwachsenen, damit sie sich und andere als 
Menschen mit Rechten erleben und Kompetenzen 
entwickeln, diese Rechte im Alltag zu achten und 
sich für sie einzusetzen.

Menschenrechtsbildung ist ein lebenslanger 
Prozes. Die Verantwortung für Menschenrechts-
bildung liegt beim Staat und bei staatlichen 
Akteur_innen, wie etwa Aufsichtsbehörden und 
pädagogischen Fachkräften. Darüber hinaus ist 
jede Person aufgefordert, die Menschenrechte im 
Alltag und in sozialen Beziehungen zu achten, zu 
leben und zu fördern.3 Im frühkindlichen Bereich 
sind Pädagog_innen, aber auch Eltern, Erziehungs-
berechtigte und Familienangehörige, wichtige 
Gestalter_innen frühkindlicher Menschenrechts-
bildung. Neben diesen spielen auch Forschende 
und Wissenschaftler_innen sowie Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle.

Unterschiedliche Bedürfnisse, gleiche 
Rechte
Das Zusammenleben in Bildungseinrichtungen 
der frühen Kindheit wird von Kindern und Er-
wachsenen gestaltet, deren Bedürfnisse sich 
zwar unterscheiden und die über unterschiedli-
che (Lebens-)Erfahrungen, Handlungsmöglich-
keiten und Fähigkeiten verfügen, die aber aus 
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einer  menschenrechtlichen Perspektive „gleich 
an  Würde und Rechten“4 sind. Ein Bewusstsein 
dessen ist notwendig für die Entwicklung und 
Gestaltung einer menschenrechtlich geprägten 
Einrichtungskultur, die in den Strukturen, Be-
ziehungen und im Handeln sichtbar wird. Hier-
bei helfen die Menschen- und Kinderrechte als 
Orientierung gebende Handlungsprinzipien, die es 
den Kindern ermöglichen, die für Menschenrechts-
bildung grundlegenden ersten Erfahrungen zu 
machen: sich selbst als Rechtssubjekte zu erleben 
und in der Entwicklung innerhalb einer durch die 
Menschenrechte geprägten (Einrichtungs-) Kultur 
Unterstützung und Solidarität zu erfahren.5 

Der Kinderrechtsansatz6 fordert entsprechend 
dazu auf, den Alltag zu reflektieren, das Bewusst-
sein für die Relevanz der Kinderrechte in den Kin-
dertageseinrichtungen zu schärfen und die Praxis 
dahingehend weiter zu entwickeln.

Zwar gibt es in vielen Kitas Ansätze, die sich mit 
der Umsetzung menschenrechtlich relevanter 
Anliegen wie Partizipation, Inklusion oder Demo-
kratieentwicklung befassen und wertvolle Anre-
gungen geben. Wenn aber Menschenrechte dabei 
nicht benannt werden, handelt es sich um eine nur 
implizite Form der Menschenrechtsbildung. Expli-
zite Menschenrechtsbildung geht einen Schritt 
weiter: Sie kann Unrecht deutlicher identifizieren, 
benennen und bearbeiten, Verantwortliche können 
herangezogen und auf ihre Verpflichtung hinge-
wiesen werden. Dies wiegt mehr als moralische 
Appelle und die Bitte nach Umsetzung.7

Bedingungen einer erfolgreichen 
 Umsetzung
Explizite Menschen- und Kinderrechtsbildung im 
frühkindlichen Bereich wird indes bisher nur von 
wenigen Pädagog_innen umgesetzt. Mögliche 
Gründe hierfür sind ein fehlender konkreter Auf-
trag, die Befürchtungen der Fachkräfte, sich mit 
einem zusätzlichen Thema beschäftigen zu müs-
sen, und Unsicherheit im Verständnis und Umgang 
mit Menschen- und Kinderrechten und deren Um-
setzung im Alltag. Auch die fehlenden Möglichkei-
ten, sich über Erfahrungen hierzu auszutauschen, 
sich fortzubilden und in der Umsetzung begleitet 
zu werden, können Hindernisse sein.

Damit Pädagog_innen die  verantwortungsvolle 
Aufgabe der Menschenrechtsbildung leisten 
können, müssen sie für Menschenrechte in ihrem 
Alltag sensibilisiert werden. Sie brauchen das ent-
sprechende Hintergrundwissen und die Möglich-
keit, ihre persönliche und professionelle Haltung 
sowie ihr Handeln zu reflektieren, zu diskutieren 
und weiterzuentwickeln. In diesem Lernen und 
Handeln sind sie Vorbild für Kinder und andere 
Erwachsene und können diese in den Kultur-
entwicklungsprozess miteinbeziehen.

Jede demokratische Gesellschaft hat neben ihrer 
rechtlichen, materiellen und strukturellen auch 
eine menschliche Dimension. Diese menschliche 
Dimension und die Qualität der professionellen 
pädagogischen Beziehungen haben eine zentrale 
Bedeutung für Entwicklungsprozesse und Erfah-
rungsräume. Sie ermöglichen es, Anerkennung, 
Achtung und Wertschätzung zu erfahren – eine 
Voraussetzung für die eigene freie Entwicklung, 
aber auch für den wertschätzenden Umgang mit 
anderen.8

Die besondere Bedeutung von Haltung 
und Reflexion
Haltung ist ein zentraler Baustein des pädagogi-
schen Handelns und verbindet die an die eigene 
Identität und Entwicklung gekoppelten Anteile 
mit der Fähigkeit, den aktuellen Kontext und das 
Gegenüber zu berücksichtigen. Haltung kann also 
die Selbstentwicklung vorantreiben. Gleichzeitig 
ermöglicht reflektiertes und auf Grundlage der 
Haltung entwickeltes Handeln eine Gestaltung und 
Weiterentwicklung von Strukturen und Rahmen-
bedingungen für Bildungsprozesse.9 

Die Entwicklung und Festigung der eigenen 
 Haltung ist – bei Erwachsenen und Kindern – 
 geknüpft an Emotionen.10 Indem Erwachsene ge-
meinsam mit den Kindern eine menschenrechtlich 
geprägte Einrichtungskultur entwickeln, ermögli-
chen sie  Erfahrungen, die beim Kind emotionale 
Spuren hinterlassen und Auswirkungen auf sein 
Denken und Handeln haben. Die Auseinander-
setzung mit kinder- und menschenrechtlichen 
Themen kann, über den professionellen pädago-
gischen Kontext hinaus, eine Hilfestellung bei der 
Bearbeitung persönlicher und gesellschaftlicher 
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 Herausforderungen sein und so auch zur Persön-
lichkeitsentwicklung der Erwachsenen beitragen.

Der pädagogische Alltag im Sinne der Menschen-
rechtsbildung soll wertschätzend, lernendenzen-
triert und inklusiv sein, damit sich jedes Kind in 
seinem Sosein als Teil der Gemeinschaft erfährt 
und die Möglichkeit hat, diese aktiv mitzugestal-
ten.11 Ausgrenzungsmechanismen und -erfah-
rungen können so früh begegnet, die leibliche, 
soziale, emotionale und kognitive Entwicklung und 
das  Zugehörigkeitsgefühl jedes Kindes gefördert 
werden. So trägt Menschenrechtsbildung zur 
 Umsetzung der Kinderrechte bei.

Transfer in die Praxis 
Für den Transfer in weitere Lebensbereiche der 
Kinder müssen Familien und andere Bezugsperso-
nen in den Entwicklungsprozess der Einrichtung 
miteinbezogen werden. Zudem ist zur Weiterent-
wicklung von Haltung und Beziehungsqualität eine 
kontinuierliche Reflexion vonnöten: etwa, ob sich 
wirklich alle Kinder bei der Planung des Ausflugs 
einbringen können, wie individuell Schlaf- und Es-
senszeiten gehandhabt werden, ob in Rollenspie-
len oder bei Bewegungsangeboten Vielfalt wertge-
schätzt wird oder aber potenziell diskriminierende 
Aussagen getätigt werden, ob die Erwachsenen 
ihrer Schutzfunktion bei der Umgestaltung des 
Außengeländes nachkommen, ohne die Beteili-
gungsrechte der Kinder zu ignorieren etc.

Allgemeiner formuliert bedeutet dies, dass Fragen 
von Gerechtigkeit, Gleichheit und Verschiedenheit 
unter einer menschenrechtlichen Perspektive 
behandelt werden.12 Annedore Prengel arbeitet 
hierzu drei wesentliche Prinzipien der Menschen-
rechte heraus, die im frühkindlichen Bereich 
angewendet werden können: Gleichheit, Freiheit 
und Solidarität. Dabei wird Gleichheit nicht als 
„gleich sein“ verstanden, sondern als Beziehung 
der egalitären Anerkennung; zur Freiheit gehört 
neben der freien Entwicklung, Verschiedenheit an-
zuerkennen; Solidarität beschreibt die Umsetzung 
des menschlichen Bedürfnisses, dass es auch den 
Mitmenschen gut geht.13

Eine weitere menschenrechtlich orientierte 
Perspektive zeigt das Forum Menschenrechte 
auf: Es knüpft an den Qualitätsbegriff in der 

 frühkindlichen Bildung an und identifiziert Sprach-
förderung, Bildung für nachhaltige Entwicklung 
sowie inklusive Bildung und gesellschaftliche 
Vielfalt als Themenbereiche für frühkindliche 
Menschenrechtsbildung.14 Der Alltag in einer 
Kinder tageseinrichtung bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten, an Menschenrechte anzuknüpfen, wie 
zum Beispiel die Wertschätzung sprachlicher und 
kultureller Vielfalt, das Schaffen vielfältiger und 
ansprechender Lernanlässe, das Unterbinden von 
Diskriminierung oder der verantwortungsvolle 
Umgang mit Rohstoffen wie Wasser.

Ziel der Menschenrechtsbildung ist die Stärkung 
von Bewusstsein, Verständnis und Akzeptanz der 
Menschenrechte sowie der dahinter stehenden 
Werte.15 Menschenrechtsbildung ist aber nicht nur 
eine Aufgabe, die Pädagog_innen gegenüber Kin-
dern haben, sondern auch eine Aufgabe des Staa-
tes und der Gesellschaft gegenüber Erwachsenen. 
Dies gilt ausdrücklich für den Bildungsbereich, wo 
Erwachsene in besonderer menschenrechtlichen 
Verantwortung stehen.16 Menschenrechtsbildung 
für die Zielgruppe der pädagogischen Fachkräfte 
findet sinnvollerweise in der Ausbildung, aber 
auch in der Fort- und Weiterbildung sowie in den 
kontinuierlichen Entwicklungs- und Reflexions-
prozessen der einzelnen Einrichtungen statt. Im 
Zentrum sollten dabei die Relevanz und die Konse-
quenzen für den pädagogischen Alltag stehen.

Empfehlungen
Damit Erwachsene ihre Verantwortung für Men-
schenrechtsbildung im frühkindlichen Bereich 
besser wahrnehmen können, sind entsprechende 
Rahmenbedingungen zu schaffen: 

1 Zugang zu qualitativ hochwertiger frühkindli-
cher Bildung für alle: Damit Menschenrechtsbil-
dung „von Anfang an“ umgesetzt werden kann, 
muss eine entsprechend qualitativ hochwertige 
frühkindliche Bildung für alle sichergestellt wer-
den – dies betrifft Menschen mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus ebenso wie Menschen, die 
von Armut betroffen sind.

2 Aufnahme von expliziter Menschen- und 
Kinder rechtsbildung in Bildungspläne und Lan-
desgesetze zur frühkindlichen Förderung: Auch 
wenn implizite Bezüge vorhanden sind, müssen 
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diese durch explizite Erwähnung der Kinder- 
und Menschenrechtsbildung ergänzt werden, 
damit Unrecht deutlich identifiziert, benannt 
und bearbeitet wird.

3 Förderung von wissenschaftlichen Analysen 
zur Umsetzung von Menschenrechtsbildung: 
Bislang existiert wenig gesichertes Wissen 
 darüber, wie explizite Menschenrechtsbildung 
im frühkindlichen Bereich bestmöglich gestal-
tet werden kann. Entsprechende Forschung be-
ziehungsweise Forschungsförderung ist nötig.

4 Verankerung expliziter Menschenrechtsbildung 
in Aus- und Weiterbildung von Pädagog_innen: 
Die verantwortungsvolle Aufgabe der Men-
schenrechtsbildung im frühkindlichen Bereich 
benötigt entsprechende Vorbereitung und 

 kontinuierliche Reflexion. Dazu gehört auch 
eine Begleitung der Pädagog_innen und Ein-
richtungen beim Transfer in die Praxis.

5 Anerkennung von Kinder- und Menschen-
rechtsbildung als relevanter Bestandteil 
pädagogischer Qualität: Die Qualität von 
Bildungseinrichtungen ist auch danach zu 
bemessen, inwieweit sie zur Verwirklichung der 
Menschenrechte beitragen. Der explizite Bezug 
zu den Kinder- und Menschenrechten sowie 
zur Menschenrechtsbildung sollte Bestandteil 
sämtlicher Bildungspläne, Qualitätsstandards, 
Leitbilder und Konzeptionen sein. Auch sind 
entsprechende Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die die Umsetzung ermöglichen, insbeson-
dere ausreichend Personal sowie Zeit für Lern- 
und Reflexionsprozesse.
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